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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1995/09/15 93/17/0404 5

Stammrechtssatz

Die Haftungsinanspruchnahme setzt auch eine Kausalität zwischen schuldhafter P=ichtverletzung und Abgabenausfall

voraus. Die P=ichtverletzung muß zur Uneinbringlichkeit geführt haben. Wäre die Abgabe auch ohne schuldhafte

Pflichtverletzung des Vertreters uneinbringlich geworden, so besteht keine Haftung.
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